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DEUTSCHE 7]
FECHTSPORTJUGEND

im Deutschen Fechter-Bund eV.

g

JUGENDORDNUNG
des
DEUTSCHEN
FECHTER-BUNDES

(DFB)
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Anderungen der Jugendordnung

Anderung in kraft getreten am

Neufassung laut Beschluss 23.11.1980

des Deutschen Fechtertages

gedndert vom Deutschen Fechtertag 21.11.1984
19.11.1986
16.11.1988

gedndert vom Deutschen Jugendfechtertag 08.12.1990

mit Zustimmung des Deutschen Fechtertages 21.11.1998
23.11.2002
22.11.2008
13.12.2014

gedandert vom Deutschen Jugendfechtertag 03.10.2020

mit Zustimmung des Deutschen Fechtertages
(am 26.03.2022)
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81

Name

(1) Die Deutsche Fechtsportjugend (dfj) ist die Jugendorganisation des Deutschen Fechter-Bundes
(DFB).

(2) Sie fUhrt und verwaltet sich selbst. Sie entscheidet selbststéndig Uber die ihr zuflieRenden Mittel im
Rahmen der Satzung des DFB gem. § 20 Abs. 2 und dieser Jugendordnung.

§2
Zugehorigkeit

Der dfj gehoren alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, die einem Mitgliedsverein eines
Landesfachverbandes des DFB angehdren, bis sie das 27. Lebensjahr vollendet haben, die Mitglieder
des Vorstands sowie die Jugendleitungen der Landesfachverbdnde und deren Vereine.

Sie sind berechtigt, im Rahmen dieser Jugendordnung ihre Rechte auf Mitbestimmung, Mitgestaltung
und Mitarbeit in der Deutschen Fechtsportjugend wahrzunehmen.

§3

Grundsatze

(1) Die dfj unterstitzt und fordert das gesamte Spektrum der Jugendarbeit im und durch den Fecht-
sport. Sie Ubernimmt Koordinations-, Innovations- und Grundsatzaufgaben fiir die Jugendarbeit der
Landesfachverbande. Sie beriicksichtigt in ihrer Arbeit insbesondere ihre Aufgaben als Jugendorganisa-
tion im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

(2) Die dfj ist die Interessenvertretung der Jugendlichen im DFB und setzt sich fur die Bedirfnisse und
Anliegen aller Fechtsport treibenden jungen Menschen ein; sie wirkt jugend- und gesellschaftspolitisch.
Die dfj will zur Personlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen, die Befahigung zum sozialen
Verhalten fordern und das gesellschaftliche Engagement von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen anregen und unterstiitzen und flir Toleranz nach innen und aulRen eintreten.

(3) Die dfj will in Zusammenarbeit mit den Landesfachverbanden die Formen sportlicher und allgemei-
ner Jugendarbeit weiterentwickeln, Bildung, Betreuung und Erziehung durch Kinder- und Jugendarbeit
im Fechtsport fordern und damit einen Beitrag zur Bewaltigung gesellschaftlicher und jugendpolitischer
Aufgaben leisten.

(4) Die dfj bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Lebensordnung und tritt fir Mitgestaltung, Mit-
bestimmung und Mitverantwortung junger Menschen ein. Sie ist frei von parteipolitischen Bindungen.
Sie tritt fur die Menschenrechte und fiir religiése und weltanschauliche Toleranz ein.

(5) Die dfj bekennt sich ausdriicklich zu den Prinzipien des ,Gender Mainstreaming” und férdert den
Umgang mit Verschiedenheit (,,Diversity Management”).

(6) Die dfj fordert die vorurteilsfreie Begegnung von jungen Menschen im Sport, unabhéangig von ihrer
Herkunft, Nationalitat, ethnischer Zugehorigkeit, Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung,
Gruppenzugehorigkeit oder Behinderung. Die dfj wendet sich explizit gegen Rassismus und Diskriminie-
rung, insbesondere gegen antidemokratische, antiziganistische und antisemitische Tendenzen. Sie tritt
durch angemessene Formen der Kinder- und Jugendarbeit und ihre praventive Arbeit jeglicher Art von
Gewalt, Diskriminierung, Benachteiligung und Manipulation entgegen, unabhangig davon, ob sie kor-
perlicher, seelischer oder sexueller Art ist.

§4
Mitgliedschaft, Organisation und Leitbild
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Die Deutsche Fechtsportjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend (dsj).

Die Deutsche Fechtsportjugend gibt sich ein Leitbild im Rahmen dieser Jugendordnung, aus dem sich
die Tatigkeitsfelder und Aufgaben ergeben und (iber das die Deutsche Fechtsportjugendversammlung
(dfjV) entscheidet.

§5

Organe

Organe der Deutschen Fechtsportjugend sind:

e die Deutsche Fechtsportjugendversammlung (dfjV)
e der Jugendhauptausschuss
e der Vorstand

§6
Die Deutsche Fechtsportjugendversammlung

(1) Die Deutsche Fechtsportjugendversammlung ist das oberste Organ der Deutschen Fechtsportju-
gend.

(2) Mitglieder der Deutschen Fechtsportjugendversammlung sind zwei Vertreter*innen eines jeden
Landesfachverbandes sowie die Mitglieder des Vorstands. Es darf nur ein/e Vertreter*in eines Landes-
fachverbandes das 27. Lebensjahr bereits vollendet haben.

(3) Die ordentliche Deutsche Fechtsportjugendversammlung findet in den Jahren mit gerader Jahreszahl
statt. Der Vorstand beruft die Fechtsportjugendversammlung ein. Die Einladung muss den Landesfach-
verbanden in Textform mindestens sechs Wochen vorher zusammen mit der Tagesordnung bekanntge-
geben werden.

(4) Auf Antrag eines Drittels der Landesfachverbdnde oder eines mit 50% der Stimmen gefassten Be-
schlusses des Vorstands muss eine aulRerordentlicher Fechtsportjugendversammlung innerhalb von drei
Wochen mit einer Ladungsfrist von 10 Tagen stattfinden.

(5) Jede ordnungsgemaR einberufene Deutsche Fechtsportjugendversammlung ist beschlussfahig.

(6) Bei der Abstimmung und Wahl geniigt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
diese Jugendordnung nichts anderes regelt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(7) Die Deutsche Fechtsportjugendversammlung kann entweder zentral und/oder dezentral (digital)
durchgefiihrt werden.

Bei ganz oder teilweiser dezentraler Versammlungsort (dezentral) kann der Jugendvorstand und die
Delegierten bei Wahlen und Abstimmungen ihre Stimmen auf elektronischem Wege abgeben.

§7
Aufgabe der Deutschen Fechtsportjugendversammlung
Die Deutsche Fechtsportjugendversammlung hat die Aufgabe:

a) die Mitglieder des Vorstands zu berufen, ihre Arbeit zu kontrollieren und Uber ihre Entlastung zu
befinden. Der Vorstand legt hierzu der Deutschen Fechtsportjugendversammlung einen Bericht tber
seine Tatigkeit vor. Dieser Bericht schliet einen Bericht liber die Haushalts- und Rechnungsfiihrung ein.

b) Uber Richtlinien fur die Tatigkeit des Vorstands zu beschlieRen. Insbesondere beschlieRt er das Leit-
bild der Deutschen Fechtsportjugend sowie den Haushalt.
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c) Uber Antrage der Landesfachverbande oder des Vorstands zu beschliefen. Antrdge missen spates-
tens zwei Wochen vorher im Jugendsekretariat schriftlich vorliegen. Dringlichkeitsantrage kénnen nur
zugelassen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten zustimmen.

§8
Der Jugendhauptausschuss

(1) Mitglieder des Jugendhauptausschusses sind ein/e Vertreter*in eines jeden Landesfachverbandes
sowie die Mitglieder des Vorstands.

(2) Der Jugendhauptausschuss wird bei Bedarf vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen einberu-
fen. Es ist ein Jugendhauptausschuss innerhalb von zwei Monaten einzuberufen, wenn mindestens ein
Viertel der Landesfachverbande dies wiinscht.

(3) Jeder ordnungsgemal einberufene Deutsche Jugendhauptausschuss ist beschlussfahig.

(4) Bei der Abstimmung und Wahl gentigt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung.

§9
Aufgabe des Jugendhauptausschusses

Der Jugendhauptausschuss hat die Aufgabe:
a) den Vorstand zu erganzen, falls Mitglieder vorzeitig ausgeschieden sind.

b) Gber Antrage der Landesfachverbdande oder des Vorstands zu beschliefen. Antrdge miissen spates-
tens zwei Wochen vorher im Jugendsekretariat schriftlich vorliegen. Dringlichkeitsantrage konnen nur
zugelassen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten zustimmen.

§10
Der Vorstand

(1) Dem Vorstand der Deutschen Fechtsportjugend gehoéren an:

e der/die Vorsitzende

e der/die stellvertretende Vorsitzende

e bis zu sechs Beisitzer*innen

e bis zu drei kooptierte Mitglieder

e der/die Jugendsekretar*in (ex officio) gem. § 11
(2) Der/die Vorsitzende, sein/e/ihre Stellvertreter*in sowie die Beisitzer*innen werden von der Deut-
schen Fechtsportjugendversammlung auf zwei Jahre gewahlt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Der
Vorstand kann aus Griinden der Personalentwicklung bis zu drei Mitglieder durch Mehrheitsbeschluss
kooptieren. Die Zahl der kooptierten Mitglieder darf die Zahl der gewahlten Mitglieder nicht iberschrei-
ten.

(3) In den Vorstand kann nur gewéhlt oder berufen werden, wer einem Verein im DFB angehort. Min-
destens ein Mitglied soll zum Zeitpunkt der Wahl das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei
der Wahl der Mitglieder des Vorstands soll ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen den unterschiedli-
chen Geschlechtern gewahrt werden.

(4) Der Vorstand erfillt seine Aufgaben im Rahmen der Jugendordnung und einer moglichen Geschafts-
ordnung sowie im Rahmen des Leitbilds der dfj und der Beschliisse der Deutschen Fechtsportjugend-
versammlung. Soweit diese nichts anderes bestimmen, gelten fiir seine Arbeit die Satzung und Ordnun-
gen des Deutschen Fechter-Bundes. Der Vorstand bildet den Jugendausschuss nach § 18 Abs. 3 der
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Satzung des DFB. Er berat das Prasidium und Direktorium des DFB in Angelegenheiten der jugendlichen
Fechterinnen und Fechter.

(5) Die Sitzungen des Vorstands finden nach Bedarf statt. Auf Antrag der Halfte seiner Mitglieder muss
er binnen zwei Wochen einberufen werden.

Der/die Vizeprasident*in ,Sport/Jugendsport” kann an allen Sitzungen des Vorstands mit beratender
Stimme teilnehmen, sofern er nicht gewahltes Mitglied ist.

(6) In Jahren ohne Deutsche Fechtsportjugendversammlung berichtet der Vorstand dem Prasidium und
den Jugendleitungen der Landesfachverbande schriftlich Giber seine Tatigkeit. Der Bericht an die Deut-
sche Fechtsportjugendversammlung wird auch dem Deutschen Fechtertag schriftlich vorgelegt.

(7) Ein Mitglied des Vorstands koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und J-Team.

§11
Das Jugendsekretariat

Der/die Jugendsekretidr*in wird vom DFB angestellt. Er/sie muss den Zuschussbestimmungen (fur Ju-
gendsekretadr*in, Jugendreferent*, Sachbearbeiter*in) in der Deutschen Sportjugend entsprechen, da-
mit eine Bezuschussung dieses/dieser Mitarbeiters*in im Rahmen staatlicher Mittel gewéhrleistet ist.

Der/die Jugendsekretar*in ist innerhalb der Geschéftsstelle des DFB fiir die Belange der dfj verantwort-
lich.

§12
Das Jugendteam (J-Team)

(1) Das J-Team ist eine Gruppe von jungen Menschen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit der
Deutschen Fechtsportjugend engagieren, ohne ein Amt im Vorstand zu (ibernehmen. Sie diirfen nicht
alter als 27 Jahre sein.

(2) Das J-Team bildet einen Zusammenschluss, der beliebig ausgeweitet und in seiner Struktur veran-
dert werden kann. Mitglieder des Vorstands kdnnen ebenfalls dem J-Team angehdren. In das J-Team
kann man jederzeit ein- und austreten.

(3) Beschlisse des J-Teams kdnnen vom Vorstand tberarbeitet werden.

(4) Das J-Team koordiniert sich selbst, hat aber auch den Jugendteam-Koordinator zur Seite stehen, der
die Kommunikation zwischen Vorstand und J-Team sichert.

(5) Das J-Team dient zum/zur:
e Projektplanung, -durchfiihrung und -auswertung
¢ Themenfindung
¢ Meinungsbildung
e Erfahrungsaustausch

e Aufbau von Netzwerken zwischen jungen Engagierten in den Landesfachverbanden und Verei-
nen sowie zu anderen Organisationen

e Kooperation mit anderen Organisationen

e Aktiven Beteiligung, Mitbestimmungen und Mitgestaltung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in der Kinder- und Jugendarbeit

e Kontakt und Gemeinschaftsleben
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§13
Vertretung nach innen und auflen

Der/die Vorsitzende der dfj vertritt die Interessen der Deutschen Fechtsportjugend nach innen und
auBen, insbesondere gegenlber der Deutschen Sportjugend und dem DFB. Er/sie kann sich vertreten
lassen.

Der/die Vizeprasident*in ,Sport/Jugendsport” vertritt die Interessen der Deutschen Fechtsportjugend
gegenliber dem Prasidium des Deutschen Fechter-Bundes.

§14
Jugendordnungsanderungen

Anderungen der Jugendordnung kénnen nur von der ordentlichen Deutschen Fechtsportjugendver-
sammlung oder einer speziell zu diesem Zweck einberufenen auRerordentlichen Deutschen Fechtsport-
jugendversammlung beschlossen werden und missen den Landesfachverbianden und dem Vorstand
zwei Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden. Sie bedirfen der Zustimmung von mindestens 2/3
der anwesenden Stimmberechtigten sowie der Zustimmung des Deutschen Fechtertages.



	§ 1 Name
	§ 2 Zugehörigkeit
	§ 3 Grundsätze
	§ 4 Mitgliedschaft, Organisation und Leitbild
	§ 5 Organe
	§ 6 Die Deutsche Fechtsportjugendversammlung
	§ 7 Aufgabe der Deutschen Fechtsportjugendversammlung
	§ 8 Der Jugendhauptausschuss
	§ 9 Aufgabe des Jugendhauptausschusses
	§ 10 Der Vorstand
	§ 11 Das Jugendsekretariat
	§ 12 Das Jugendteam (J-Team)
	§ 13 Vertretung nach innen und außen
	§ 14 Jugendordnungsänderungen

